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ben überfiebenben ©nben btefeë ©plintel $Iat> tjabert.

©onft ifi bie Ulnorbnung genau fo rote bte atlgemein
übltdije unb jebern Sauarbeiter beïannte. Qebocb roirb
nidjt jroifrfjen ben fenîredjten ©täben, fonbern fettlicb je
etn frolj (b) ail 9luflager fût ben $oljflanfcb bel ïombt»
nterten _L=j£rägerl angeorbnet. Um nun gletcg eine @in=

fcbalung für bte Slulbetonterung bel Unteipgel p baben,

fe|t man jroifcben Unterpg unb ben {entrechten ©tâben
ber iïïûfteifen bie Sretter (c). Sterbur cl) fc&Ioat man

C

bann gleich sroel fliegen] mit einer Klappe, man dat
erftenl ein 2tuflager für bie ±»$räger unb auct)^gleiclj
eine ©infcbalung für bte 2lulbetonierung ber Unterpge.

îlacbbem nun bie Unterjüge fo eingerüflet finb, roerben
bte X'îrager auf bie &öljet (b) gelegt (lints), bann
roerben bte $ugeifen um ben gianfdj bel Unterpgel
gebogen (recbtl). ^et^ roerben bte Unterpge^ pnäd) ft

bil Dberfante Srett (c) aulbetontert. ®ann roirb bie
®ecîe in beîannter Sffieife eingebaut.

Silb 8 jetgt bie 2luftager»9lnorbnung bel Srägerl,
roenn bie ®ecfen jroifcben @ifenbeton=Unterjügen einge=

fpannt finb, äfjntidjel Setfabren roie $ig. 6-

Silb 9 geigt eine ©cbelle mit Sollen, gtügelmuttec
unb SïufïagefcEjeibe, roelc^e pr fperftetlung ber îombù
nterten Präger oerroanbt roirb.

Stach bem @rfinber biefer ®ecten^erfteïïung foUen
burdj bie 9löfeler*®edte folgenbe Sorteile erjtelt roerben:

©infadje, leiste unb rafcf)e fperftetlung, grofje ©cÇalt»
ficberhett, riffefret, ft^roamm» unb fenerftcEjer, grofje $rag»
fäbigtett.

9leue
fce* ©emeinbe

(Korrejpottbenj.)

9tad)bem gegen bte nom ©roffen ©emeinberat unterm
13. 1914 befdjloffenen SBohnungloorfdjtiften
bal IJieferenbum unbenütjt abgelaufen ift, treten fie nadj
ber ©enetpnigung burcb ben 9îegterunglrat in Kraft,
©te lauten:

2Boï)mmgë«33orfdjriftett.
®er ©emeinberat oon iRorfcbacb, in ber 2lbftc§t, bie

öffentliche ©efunbbettlpflege burd) Seaufficljtigung unb
Serbefferung ber SBofynungen tn Sepg auf ihre fani»
tarifeben Serbältniffe p förbern, foroie bal galten oon
Schlaf* unb Koftgängern p regeln, befcbltefft:

f. Umfang ttttb ©rganifatiou ber il?c>timings*
auffiel?!.

2lrt. 1.

Me ©ebäube unb ©ebäubeteile, bie pm bauernben
Aufenthalt für SJienjchen all 2Bof)n=, ©c£)laf= unb Sir»
beillräume bienen, forte bie bap gebörenben Kütten,
Abtritte, ßugänge, KeUerräume, fpöfe ufro. unterfteben
nacbfolgenben Seftimmungen :

Slrl. 2.
®er Kleine ©emeinberat beftimmt bie Aufficbtlorgane ;

oorbebalten bleibt bte Schaffung etnel befonberen ÜBob*
nungltnfpeftoratel butcb ben ©roffen ©emetnberat.

Art. 3.
®en Aufftcljtlorganen ift ber Zutritt p ben biefen

Sorfcbriften unterteilten ©ebäuben unb ©ebäubeteilen

p jeher #ett p geftatten.

^7^^
jwien*
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den überstehenden Enden dieses Splintes Platz haben.

Sonst ist die Anordnung genau so wie die allgemein
übliche und jedem Bauarbeiter bekannte. Jedoch wird
nicht zwischen den senkrechten Stäben, sondern seitlich je
ein Holz (b) als Auflager für den Holzflansch des kombi-
nterten ll.-Trägers angeordnet. Um nun gleich eine Ein-
schalung für die Ausbetonierung des Unter zuges zu haben,
setzt man zwischen Unterzug und den senkrechten Stäben
der Rüsteisen die Bretter (e). Hierdurch schläat man

0
dann gleich zwei Fliegen-mit einer Klappe, man. hat
erstens ein Auflager für die ^.-Träger und auch^gleich
eine Einschalung für die Ausvetonierung der Unterzüge.

Nachdem nun die Unterzüge so eingerüstet sind, werden
die ^.-Träger auf die Hölzer (b) gelegt (links), dann
werden die Zugeisen um den Flansch des Unterzuges
gebogen (rechts). Jetzig werden die Unterzüge^zunächst

bis Oberkante Brett (o) ausbetoniert. Dann wird die
Decke in bekannter Weise eingebaut.

Bild 8 zeigt die Auflager-Anordnung des Trägers,
wenn die Decken zwischen Eisenbeton-Unterzügen einge-
spannt sind, ähnliches Verfahren wie Fig. 6.

Bild 9 zeigt eine Schelle mit Bolzen, Flügelmutter
und Auflagescheibe, welche zur Herstellung der kombi-
nierten Träger verwandt wird.

Nach dem Erfinder dieser Deckenherstellung sollen
durch die Röseler-Decke folgende Vorteile erzielt werden:

Einfache, leichte und rasche Herstellung, große Schall-
sicherheit, rissefrei, schwamm- und feuersicher, große Trag-
fäyigkeit.

Neue Wohnungsvorschriften
der Gemeinde Rorschach.

(Korrespondenz.)

Nachdem gegen die vom Großen Gemeinderat unterm
13. Februar 1914 beschlossenen Wohnungsvorschriften
das Referendum unbenützt abgelaufen ist, treten sie nach
der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.
Sie lauten:

Wohnungs-Vorschristen.
Der Gemeinderat von Rorschach, in der Absicht, die

öffentliche Gesundheitspflege durch Beaufsichtigung und
Verbesserung der Wohnungen in Bezug auf ihre sani-
tarischen Verhältnisse zu fördern, sowie das Halten von
Schlaf- und Kostgängern zu regeln, beschließt:

s. Umfang und Organisation der ZVohnungs-
aufsieht.
Art. 1.

Alle Gebäude und Gebäudeteile, die zum dauernden
Aufenthalt für Menschen als Wohn-, Schlaf- und Ar-
beilsräume dienen, sowie die dazu gehörenden Küchen,
Abtritte, Zugänge, Kellerräume, Höfe usw. unterstehen
nachfolgenden Bestimmungen:

Art. 2.
Der Kleine Gemeinderat bestimmt die Aufsichtsorgane;

vorbehalten bleibt die Schaffung eines besonderen Woh-
nungstnspektorates durch den Großen Gemeinderat.

Art. 3.
Den Aufsichtsorganen ist der Zutritt zu den diesen

Vorschriften unterstellten Gebäuden und Gebäudeteilen
zu jeder Zeit zu gestatten.

-'-u - I
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2. Sanitarifcfye Jlttforbmiugen att Me

mittlen im 2ttt<jemeinett.
Irt. 4.

1. ©amtliche Stäume, bie ol§ SBobn», ©dflaf» unb lr»
beitërâume ober al§ Sûcfjen, Sabzimmer, 1borte
benûtjt werben, muffen ben Sauoorf'dbriften ent»

fpredhen.
2. gn oor 1914 erfteltten ©ebäuben fann bet steine ©e=

metnberat auf Intrag ber luffic^tsorgane ausnahmen
geftatten, fofern bie übrigen Serljältniffe gut finb
unb roenn bie Stemme nicht unter bem Saureglement
oom 28. ©ejember 1904, 27. ganuar 1905 oor»
fc^riftêioibrig erfteHt mürben.

3. gn Sezug auf Irt. 84 ber Sauoorfdbriften (©djub
gegen geuchtigfeit) tonnen auf Intrag ber luffi(f)tt>=
organe oom Steinen ©emeinberat aufnahmen ge»

ftattet roerben, roenn bie ©efamtoerbältniffe fo finb,
bafi für bie Seroobnung feine fcfjroerroiegenben Se»
benfen fich geigen.

Irt. 5.
1. ©chlafräume müffen für jebe ißerfon (©rroaebfene

unb Sinbet) einen Suflraum oon mlnbeften§ 10
unb eine Sobenflädhe oon roenigfienS 4 m * auf»
roeifen. gn befteejenben alten Käufern, bie oor
1. Januar 1914 erfteüt rourben, fönnen aufnahmen
bi§ auf 8 m® Suftraum gemährt roerben, roenn bie
übrigen SSerljältniffe in feber Sezießung gut finb.

2. SSBenn ©chlafräume auch atö Irbeitêrciume benûtjt
roerben, fann ber Steine ©emeinberat biefe gorberung
um bie ^»alfte, alfo auf 15 m° unb 6 m* erböten.

3. Stäume, in benen Stabrungi» unb ©enußmittel oer»
arbeitet ober für ben fpanbet aufbewahrt roerben,
bürfen nic^t al§ ©chlafräume btenen.

art. 6.
1. gebe gamilienroobnung muß mlnbeftenê einen îjeig»

baren Staunt unb eine Süche b«ben.
2. 3Iuënaf)m§roeife fann bie Senkung einer Suche

burch 2 gatnilien beroitiigt roerben.
3. 3m übrigen roirb auf Irt. 93 ber Sauoorfdbiften

oerroiefen.
Irt. 7.

gür ben guten, baulichen Qufianb ber ©ebäube unb
Innern ©tnridjtungen ift ber Hauseigentümer oerant»
wörtlich-

art. 8.
Hühner» unb SantncbenfiäUe unb bergletchen bürfen

nur berart angebracht roerben, öaß eine erbebficEje Se»

läftigung ber HauSberoobner unb ber Stacfjbaw auSge»
fdEfloffen ift.

art. 9.
©ämtliche SCBobn», ©cf)laf», IrbeilSrüume unb Süchen,

forote beren gugänge unb Umgebung müffen reinlich ge»
halten unb regelmäßig au§reic|enb gelüftet roerben.

art. 10.
1. gebe ungeorbnete Infammlung oon abfallen, Un»

rat unb bergletdjen in ber SBohnung, auf ©traßen,

Hofen ufro. ift oerboten. Sie lufberoabrung ift nur
in ber Umgebung be§ Häufet unb unter ber Se«

bingung geftattet, baß baburch roeber für bie Se»

roobner noch für bie Stachbarn etne erbebliche Se»

läftigung entfielt.
2. Set erheblicher Seläftigung ber Hausbewohner ober

Stacparn burçh Ungeziefer ift ber HauSbefiher jur
fofortigen Ibbilfe oerpflidhtet.

5. Heftimmungen über Sdftaf» uttb Ifoft»
aebercien foitnc ^immevmiete.

Irt. 11.
3um Setrieb oon Sta^tberbergen, ©dhlaflofalen für

Irbeitergruppen, Ifplen unb bergleidhen ift eine Se»
roiüigung be§ Steinen ©emeinberateS etnpbofen.

luf alle gäUe gelten bie Sefiimmungen oon Irt. 5.
Irt. 12.

Sie SeroiQigung fann oerroeigert ober entzogen
werben, roenn Sjhßftänbe in fittlicber Seziebung zu be»

fürchten ober eingetreten finb. gn alten gälten be§
Irt. 6 roirb bie Seroilligung, abgefeben oon ben an bie
betreffenben SBohn» unb ©chlafräume zu ftellenben In»
forberungen nur bann erteilt, roenn bie ©efuchfteller unb
ihre HauSbattungSangehörigen einen guten Stuf genießen.

Irt. 13.
1. Um ©chlafgänger aufnehmen zu fönnen, muß bem

SBobnungStnbaber für fetne gamilie eine genügenb
große SBobnung zur Setfügung flehen.

2. Süc|en, SBerfftätten, ©ftticfje, ©änge ufro. bürfen
Zu ©chlafzroedfen nidht benüt$t roerben.

Irt. 14.
SBer ©chlafftetlen oermietet, ift oerpflidhtet, jebem

©chlafgänger etn befonbereS Sett zu geben, für regel»
mäßige Süftung unb Steinigung, foroie nötige gnfianb»
baltung ber ©chlafräume zu forgen; ebenfo roirb Stein»
baltung aller ®ebraucb§gegenftänbe in ben ©dhlafräumen
unter allen Umftänben oerlangt.

Irt. 15.
1. SRaffenquartiere in oorübergebenben Sauten (Saracfen)

müffen mit Hotyboben, gutem Sr In froäffer, zmedf»
entfprechenber Söaffer» unb SBafcheinrici&tung, mit
genügenben Iborten oerfeben unb hetzbar fein, fo»
fern fie auch tut Sötnter benübt roerben.

2. ®ie Selegung burch Sag» unb Stachtfdhidhten ift
unterfagt.

Dotljugs», Straf» uttb Hebercjanas»
beftfmmunacn.

art. 16.
©egen bie Sefdhlüffe be§ Steinen ©emetnberateê

fann innert 14 Sagen beim StegterungSrat ©infpradhe
erhoben roerben.

Irt. 17.
1. âumiberbanblung unb Stidhtbefolgung biefer Sor»

fdhriften roerben nach Sftaßgabe ber ©traf» bezro.

Serantroortlidhfeitâbeftimmungen ber Sauoorfcbriften
gebüßt.
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2. Sanitarische Anforderungen an die Woh-
nungen im 2lllgemeinen.

Art. 4.
1. Sämtliche Räume, die als Wohn-, Schlaf- und Ar-

beitsräume oder als Küchen, Badzimmer, Aborte
benützt werden, müssen den Bauvorschriften ent-
sprechen.

2. In vor 1914 erstellten Gebäuden kann der Kleine Ge-
meinderat auf Antrag der Aussichtsorgane Ausnahmen
gestatten, sosern die übrigen Verhältnisse gut sind
und wenn die Räume nicht unter dem Baureglement
vom 28. Dezember 1904, 27. Januar 1995 vor-
schriftswidrig erstellt wurden.

3. In Bezug auf Art. 84 der Bauvorschriften (Schutz
gegen Feuchtigkeit) können auf Antrag der Aufsichts-
organe vom Kleinen Gemeinderat Ausnahmen ge-
stattet werden, wenn die Gesamtverhältnisfe so sind,
daß für die Bewohnung keine schwerwiegenden Be-
denken sich zeigen.

Art. 5.
1. Schlafräume müssen für jede Person (Erwachsene

und Kinder) einen Luftraum von mindestens 19
und eine Bodenfläche von wenigstens 4 m ^ auf-
weisen. In bestehenden alten Häusern, die vor
1. Januar 1914 erstellt wurden, können Ausnahmen
bis auf 8 ri^ Luftraum gewährt werden, wenn die
übrigen Verhältnisse in jeder Beziehung put sind.

2. Wenn Schlafräume auch als Arbeitsräume benützt
werden, kann der Kleine Gemeinderat diese Forderung
um die Hälfte, also auf 15 und 6 erhöhen.

3. Räume, in denen Nahrungs- und Genußmittel ver-
arbeitet oder für den Handel aufbewahrt werden,
dürfen nicht als Schlafräume dienen.

Art. 6.
1. Jede Familienwohnung muß mindestens einen heiz-

baren Raum und eine Küche haben.
2. Ausnahmsweise kann die Benützung einer Küche

durch 2 Familien bewilligt werden.
3. Im übrigen wird auf Art. 93 der Bauvorschiften

verwiesen.
Art. 7.

Für den guten, baulichen Zustand der Gebäude und
innern Einrichtungen ist der Hauseigentümer verant-
wortlich.

Art. 8.
Hühner- und Kantnchenställe und dergleichen dürfen

nur derart angebracht werden, daß eine erhebliche Be-
lästigung der Hausbewohner und der Nachbarn ausge-
schloffen ist.

Art. 9.
Sämtliche Wohn-, Schlaf-, Arbeitsräume und Küchen,

sowie deren Zugänge und Umgebung müssen reinlich ge-
halten und regelmäßig ausreichend gelüftet werden.

Art. 19.
1. Jede ungeordnete Ansammlung von Abfällen, Un-

rat und dergleichen in der Wohnung, auf Straßen,

Höfen usw. ist verboten. Die Aufbewahrung ist nur
in der Umgebung des Hauses und unter der Be-
dingung gestattet, daß dadurch weder für die Be-
wohner noch für die Nachbarn eine erhebliche Be-
lästigung entsteht.

2. Bei erheblicher Belästigung der Hausbewohner oder
Nachbarn durch Ungeziefer ist der Hausbesitzer zur
sofortigen Abhilfe verpflichtet.

3. Bestimmungen über Schlaf- und Uost-
gebereien sowie Zimmermiete.

Art. 11.
Zum Betrieb von Nachtherbergen, Schlaflokalen für

Arbeitergruppen, Asylen und dergleichen ist eine Be-
willigung des Kleinen Gemeinderates einzuholen.

Auf alle Fälle gelten die Bestimmungen von Art. 5.
Art. 12.

Die Bewilligung kann verweigert oder entzogen
werden, wenn Mißstände in sittlicher Beziehung zu be-
fürchten oder eingetreten sind. In allen Fällen des
Art. 6 wird die Bewilligung, abgesehen von den an die
betreffenden Wohn- und Schlafräume zu stellenden An-
forderungen nur dann erteilt, wenn die Gesuchsteller und
ihre Haushaltungsangehörigen einen guten Ruf genießen.

Art. 13.
1. Um Schlafgänger aufnehmen zu können, muß dem

Wohnungstnhaber für seine Familie eine genügend
große Wohnung zur Verfügung stehen.

2. Küchen, Werkstätten, Estriche, Gänge usw. dürfen
zu Schlafzwecken nicht benützt werden.

Art. 14.
Wer Schlafstellen vermietet, ist verpflichtet, jedem

Schlafgänger ein besonderes Bett zu geben, für regel-
mäßige Lüftung und Reinigung, sowie nötige Instand-
Haltung der Schlafräume zu sorgen; ebenso wird Rein-
Haltung aller Gebrauchsgegenstände in den Schlafräumen
unter allen Umständen verlangt.

Art. 15.
1. Massenquartiere in vorübergehenden Bauten (Baracken)

müssen mit Holzboden, gutem Trinkwasfer, zweck-
entsprechender Wasser- und Waschàichtung, mit
genügenden Aborten versehen und heizbar sein, so-
fern sie auch im Winter benützt werden.

2. Die Belegung durch Tag- und Nachtschichten ist
untersagt.

4. Vollzugs-, Straf- uni» Uebergangs-
bestimmungen.

Art. 16.
Gegen die Beschlüsse des Kleinen Gemeinderates

kann innert 14 Tagen beim Regierungsrat Einsprache
erhoben werden.

Art. 17.
1. Zuwiderhandlung und Nichtbefolgung dieser Vor-

schriften werden nach Maßgabe der Straf- bezw.
Verantwortlichkeitsbestimmungen der Bauvorschristen
gebüßt.
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2. ®er ©emeinberat ift befugt attfällig auf bem JwangS»
wege uitb auf Sofien beS Betroffenen ben Soüzug
ber obigen Borfcßriften ju oeranlaffen.

Art. 18.
®iefe SSorfd^riften treten nach bet regterungSrStlidjen

©eneßmigung tn Kraft.

Sei ber Aufteilung biefer SSorfd^riften wollte man
SBiebetholungen ber in anberen ©efeßen unb Berorb»

nungen (j. S3. Bauorbnung) aufgefteilten Beftimmungen
oermetben unb nur baëjenige feftlegen, roa§ man auch
tatfäcßHdb au§= ober burcßführen fann. ®er erfte @nt»

rourf ging niefit nur tn einzelnen Beftimmungen weiter,
fonbern enthielt nocb eine Steiße weiterer Borfcßriften,
beren Surcßfüßrung feßr erroünfcßt, aber tn ber ißrajis
unmöglich geworben wäre; man ließ fte baber fallen,
©benfowenig ging eS mit Stücfficßt auf bie b e ft e b e n b e n
Berßältntffe an, ftarre SSorfd^riften ju erlaffen, bie ïetne

Ausnahmen jugeiaffen hätten, ©ntweber wären bann
mandée an unb für fidb gefunbe aBoßnungen aufgehoben
worben, ober bie formen hätten fo ttef gehalten werben
müffen, baff mit ihnen ber gewollte Jwecf nidEjt ju er»

retten wäre. Schließlich ift barauf ßtnzuwetfen, baß
eë nidbt allein auf ©oben» unb genfter fläche unb anbete
tn Jaßlen auSbrüdbare Beftimmungen, fonbern narnent«
lidb audb auf bie örtliche Sage (j. 93. biegte, gefdbloffene
Überbauung ober weiträumige, offene Sauweife), bie

Stetnßaltung ber aBoßnungen, Käufer unb Umgebung
anfommt.

Unter biefen ©eftdbtëpwîten finb bie obgenannten
Beftimmungen aufzufaffen unb anjuwenben. E, K.

SattfctoetMetytre*
©in energifdber SJteifter, ber „oon ber ißicfe auf Mente"

unb fith P angefebenfter Stellung emporgearbeitet bat/
bebanbelt biefen ißunft in ebenfo entfdßtebener wte origi»
netter SSSeife. ©einen Ausführungen fei entnommen:
SBenn bie ©Item bie Überzeugung gewonnen haben, baß

ihr Soßn ein praftifd^er Kopf unb fünftlerifch befähigt
ift, wenn feine Steigungen ju freier, fudhenber unb felb=
fiänbiger Arbeit îlar ßeroortreten, ftatt für eine attjeit
gleichförmige, nach unb nadb oöüig geiftlofe Betätigung,
bann foil er Çanbmerfer werben unb mit ftoljem ftarfen
SBBotten etne SetufSleßre antreten.

SBarum? Schlechter fann baS ^anbwer! nid^t mehr
werben, al§ e§ in ben legten Jahrzehnten geworben ift;
aber eS fann wleber beffer werben, wenn fid) ihm SJtänner,

wahrhafte SJtänner wibmen, bie auf baS ©ängelbanb ber
ftaatlicßen Sttithülfe oerzichten. ®te Stheoretifer wollten
bem Hanbwerf auf bie Seine helfen unb haben e§ foweit
gebracht, baß eS jeßt auf hohen Stelzen im Sumpfe
waten barf. ®er frühem SBerfftattleßre ift alle mögliche
Schulung zugeftettt worben unb richtig: ®te ©dhablone
hat gefiegt. SJtan hat ftch oon ftäbtifd^en Sehrwerfftätten
weiß ©ott waS oerfprocßen unb will heute noch uicßt
oerfteßen, baß fie alle Jnbioibualltät nieberretten unb
baS Hanbmetf pingen, gewiffermaßer. paraüel ber
SJtafcßtne zu arbeiten. ®er Seßrjunge oon heute foil ftch

ängftlich an SJtaße, Berechnungen unb Jetcßnungen halten,
bie ein „Stubterter" auSgeßecft hat unb btefe Sorlagen
ftnb bie gleichen oon Jüricß bis Berlin. SBte fann ba
noch etwas AparteS ßerauSfommen? ©dhließlidh fommt
foldhe „HanbroerfSfunft" auf baS ©leidße heraus, wte
ein SJtaffenprobuft aus ber gabrif, mit bem einzigen
Unterfdhieb, baß fie zufolge ber langfamern unb unbe=

quemetn Arbeit teurer im greife fteßt. ®aS alte fd^öne

Hanbwerf mit all fetner frohen, felbftbewußten ©igenart
^at fidh oor ber mafcßinetten SCed^niï gehorfamft oer»

beugt unb fo baS Kriechen gelernt. ®arum fein bemit»
letbenSwerter Siefftanb

Sefferung ift möglich, wenn bie Umfeßr erfolgt. ®ie
jungen Seute, welcße bie rechte Suft bezeigen, ©igeneS zu
fdßaffen unb nicht bloß in ben ©eleifen, bie Saufenbe
brettgetreten haben, weiter zu platfdßen, müffen oom
15. Jahre weg eine grünblicße, ergiebige unb genügenb
lange SBerfftattteßre in alter gorm burcßmadben unb bte

fogenannte banbrnerflicße ©dhulung fott erft ber ©efette
fucßen, ber in allen äußern Hantierungen fo „burcß" ift,
baß er unoerweilt bie fßrobe machen fann, ob bte ihm
angetragene Sporte für feine Jwedfe etwas taugt.

@S ift burdhauS fein Jufatt, baß ber Stücfgang beS

HanbwerfS zeitlich zufammenfättt mit bem unheimlich
ftetgenben Sefuch ber böhern Schulen unb mit ber un»
geheuren Junaßme oon Seuten, bte ihren Beruf oerfehlt
haben. oerfetten ftch Urfadhe unb SBirfung auf baS

atterengfte. SBenn heute in einem wohlhabenben bürger»
liehen Haufe ein junger SJtann Suft, greube unb Salent
Zu baulicher Sätigfeit zeigt, fo wirb er nicht etwa Sau»
metfter, fonbern Ardhiteft. ©ntfpricßt bann btefe Berufs»
ftettung wirflich feinen natürlichen Steigungen? Satfachen
bewetfen hunbertfältig baS ©egenteil. Bringe boch ber
habliche, finanzkräftige Bürgerftanb bem Hanbwerf wteber»
um feine Söhne herbei, bie fpäter bte SJtögltcßfett haben,
fidh f«t unb ungehemmt zu entfalten unb man wirb er»
fahren, baß eS rafcß beffer fommt. ®aS Hanbwerf ift
nicht bazu ba, bie ärmliche Stolle ber gliefmeifterei zu
fpielen, fonbern eS muß in alle Jufunft SteueS geben
unb SBertoottereS fchaffen, als bie geiftlofe SJtafcßlne.

®aS SebürfniS nad) oornehmen ßanbrnerfltcßen @r»

Zeugniffen ift oorhanben; aber otelen fehlt ber SJtut,
ißm entgegenzufommen, etwäS SefonbereS zu wagen ohne
profefforltdhe Anleitung unb ©mpfehlung. ®aher fteigt
ber SBert ber Antiquitäten inS Ungemeffene. ®eren
Käufer fehnen fidh uaeß Objeften, bte nodh etwas ißer»
fönlidßeS in ftdh tragen. „@S war ein SJtetfter, ber eS

feßuf", — baS wollen fte bei jebem ihrer AuSftattungS»
ftücfe preifen. Unb an foteßen SJteiftern ift in ber ©egen»
wart SJtangel ftatt Überfluß.

®tefen SJtangel oerfcßulben tn ftarfem SJtaße Staat
unb ©emeinben. ®a§ SubmiffionSwefen ift atterorten
ZU einem Krebsübel geworben. H®ute ift ber SBettbewerb
bem ©ewiffenlofen erleichtert, bem ©emiffenßaften aber
bis zur Unmöglichfett erfdßmert. gort mit biefer fcßänb»
ließen Berfehrtheit Jebe Sehörbe foil oerantwortlidh
gemadht werben, wenn eine öffentlich oergebene Arbeit
„billig unb fcßlecht" beforgt würbe, wenn fte ein Angebot
berücfftdhtigt, baS ftreng foliben ©runbfäßen wiberfpricht.
SBir ftnb jeßt glüdflidh foweit herunter gefommen ntit
otelerlel liebetlidhen Ausführungen, baß wir wieber auf
ben alten Stuf hoffen bürfen, eS fei „ber gute SKetfter
Zu förbern unb ber fcßlechte zu hinbern". Stocß jeber
offenbare Unfug mußte fcßließtidh abmirtfeßaften. ®er
©nbpunft einer trügerifeßen ©ntwicflung naht, weiter
geßtS nimmer. Jeßt muß neue SJtannfdhaft auf ben

Blan treten, bte tn gefunber, allen StebenSarten unb
Sheorien abgewenbeter SBeife ißre ©ignung unb Südßtig»
feit in ber Sßerfftatt erwirbt, etne SJtannfdhaft, tn ber
jeber einzelne Seßrling, ©efette unb SJteifter wirb. Stur
bann barf auch jeber einzelne ben Stolz beftßen, als
Künftler zugleid) SJteifter zu fein, benn er hat eS gelernt,
unter eigener Beantwortung zu arbeiten.

SBer etne folcße SJtannfdhaft, bie unferm freten
Bürgertum eine ftarfe Stüdfenbecfung geben wirb, ßetbei*
wünfdht unb förbern will, ber laffe feinen Sohn getroft
unb mit Stolz Haubwerfer werben!
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2. Der Gemeinderat ist befugt allfällig auf dem Zwangs-
wege und auf Kosten des Betroffenen den Vollzug
der obigen Vorschriften zu veranlassen.

Art. 18.
Diese Vorschriften treten nach der regierungsrätlichen

Genehmigung in Kraft.

Bei der Aufstellung dieser Vorschriften wollte man
Wiederholungen der in anderen Gesetzen und Verord-
nungen (z. B. Bauordnung) aufgestellten Bestimmungen
vermeiden und nur dasjenige festlegen, was man auch

tatsächlich aus- oder durchführen kann. Der erste Ent-
wurf ging nicht nur in einzelnen Bestimmungen weiter,
sondern enthielt noch eine Reihe weiterer Vorschriften,
deren Durchführung sehr erwünscht, aber in der Praxis
unmöglich geworden wäre; man ließ sie daher fallen.
Ebensowenig ging es mit Rücksicht auf die bestehenden
Verhältnisse an, starre Vorschriften zu erlassen, die keine

Ausnahmen zugelassen hätten. Entweder wären dann

manche an und für sich gesunde Wohnungen aufgehoben
worden, oder die Normen hätten so tief gehalten werden
müssen, daß mit ihnen der gewallte Zweck nicht zu er-
reichen wäre. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß
es nicht allein auf Boden- und Fensterfläche und andere

in Zahlen ausdrückbare Bestimmungen, sondern nament-
lich auch aus die örtliche Lage (z. B. dichte, geschlossene

Überbauung oder weiträumige, offene Bauweise), die

Reinhaltung der Wohnungen, Häuser und Umgebung
ankommt.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die obgenannten
Bestimmungen aufzufassen und anzuwenden. l?. X.

Handwerkslehre.
Ein energischer Meister, der „von der Picke auf diente"

und sich zu angesehenster Stellung emporgearbeitet hat,
behandelt diesen Punkt in ebenso entschiedener wie origi-
neller Weise. Seinen Ausführungen sei entnommen:
Wenn die Eltern die Überzeugung gewonnen haben, daß

ihr Sohn ein praktischer Kopf und künstlerisch befähigt
ist, wenn seine Neigungen zu freier, suchender und selb-

ständiger Arbeit klar hervortreten, statt für eine allzeit
gleichförmige, nach und nach völlig geistlose Betätigung,
dann soll er Handwerker werden und mit stolzem starken
Wollen eine Berufslehre antreten.

Warum? Schlechter kann das Handwerk nicht mehr
werden, als es in den letzten Jahrzehnten geworden ist;
aber es kann wieder besser werden, wenn sich ihm Männer,
wahrhafte Männer widmen, die auf das Gängelband der
staatlichen Mithülfe verzichten. Die Theoretiker wollten
dem Handwerk auf die Beine helfen und haben es soweit
gebracht, daß es jetzt auf hohen Stelzen im Sumpfe
waten darf. Der frühern Werkstattlehre ist alle mögliche
Schulung zugestellt worden und richtig: Die Schablone
hat gesiegt. Man hat sich von städtischen Lehrwerkstätten
weiß Gott was versprochen und will heute noch nicht
verstehen, daß sie alle Individualität niederreiten und
das Handwerk zwingen, gewissermaßen parallel der
Maschine zu arbeiten. Der Lehrjunge von heute soll sich

ängstlich an Maße, Berechnungen und Zeichnungen halten,
die ein „Studierter" ausgeheckt hat und diese Vorlagen
sind die gleichen von Zürich bis Berlin. Wie kann da
noch etwas Apartes herauskommen? Schließlich kommt
solche „Handwerkskunst" auf das Gleiche heraus, wie
ein Maffenprodukt aus der Fabrik, mit dem einzigen
Unterschied, daß sie zufolge der langsamern und unbe-

quemern Arbeit teurer im Preise steht. Das alte schöne

Handwerk mit all seiner frohen, selbstbewußten Eigenart
hat sich vor der maschinellen Technik gehorsamst ver-

beugt und so das Kriechen gelernt. Darum sein bemit-
leidenswerter Tiefstand!

Besserung ist möglich, wenn die Umkehr erfolgt. Die
jungen Leute, welche die rechte Lust bezeigen. Eigenes zu
schaffen und nicht bloß in den Geleisen, die Tausende
breitgetreten haben, weiter zu platschen, müssen vom
15. Jahre weg eine gründliche, ergiebige und genügend
lange Werkstattlehre in alter Form durchmachen und die
sogenannte handwerkliche Schulung soll erst der Geselle
suchen, der in allen äußern Hantierungen so „durch" ist,
daß er unverweilt die Probe machen kann, ob die ihm
angetragene Theorie für seine Zwecke etwas taugt.

Es ist durchaus kein Zufall, daß der Rückgang des
Handwerks zeitlich zusammenfällt mit dem unheimlich
steigenden Besuch der höhern Schulen und mit der un-
geheuren Zunahme von Leuten, die ihren Beruf verfehlt
haben. Hier verketten sich Ursache und Wirkung auf das
allerengste. Wenn heute in einem wohlhabenden bürger-
lichen Hause ein junger Mann Lust, Freude und Talent
zu baulicher Tätigkeit zeigt, so wird er nicht etwa Bau-
meister, sondern Architekt. Entspricht dann diese Berufs-
stellung wirklich seinen natürlichen Neigungen? Tatsachen
beweisen hundertfältig das Gegenteil. Bringe doch der
habliche, finanzkräftige Bürgerstand dem Handwerk wieder-
um seine Söhne herbei, die später die Möglichkett haben,
sich frei und ungehemmt zu entfalten und man wird er-
fahren, daß es rasch besser kommt. Das Handwerk ist
nicht dazu da, die ärmliche Rolle der Flickmeisterei zu
spielen, sondern es muß in alle Zukunft Neues geben
und Wertvolleres schaffen, als die geistlose Maschine.

Das Bedürfnis nach vornehmen handwerklichen Er-
zeugniffen ist vorhanden; aber vielen fehlt der Mut,
ihm entgegenzukommen, etwas Besonderes zu wagen ohne
professorliche Anleitung und Empfehlung. Daher steigt
der Wert der Antiquitäten ins Ungemeffene. Deren
Käufer sehnen sich nach Objekten, die noch etwas Per-
sönliches in sich tragen. „Es war ein Meister, der es

schuf", — das wollen sie bei jedem ihrer Ausstattungs-
stücke preisen. Und an solchen Meistern ist in der Gegen-
wart Mangel statt Überfluß.

Diesen Mangel verschulden in starkem Maße Staat
und Gemeinden. Das Submissionswesen ist allerorten
zu einem Krebsübel geworden. Heute ist der Wettbewerb
dem Gewissenlosen erleichtert, dem Gewissenhaften aber
bis zur Unmöglichkeit erschwert. Fort mit dieser schänd-
lichen Verkehrtheit! Jede Behörde soll verantwortlich
gemacht werden, wenn eine öffentlich vergebene Arbeit
^.billig und schlecht" besorgt wurde, wenn sie ein Angebot
berücksichtigt, das streng soliden Grundsätzen widerspricht.
Wir sind jetzt glücklich soweit herunter gekommen mit
vielerlei liederlichen Ausführungen, daß wir wieder auf
den alten Ruf hoffen dürfen, es sei „der gute Meister
zu fördern und der schlechte zu hindern". Noch jeder
offenbare Unfug mußte schließlich abwirtschaften. Der
Endpunkt einer trügerischen Entwicklung naht, weiter
gehts nimmer. Jetzt muß neue Mannschaft auf den

Plan treten, die in gesunder, allen Redensarten und
Theorien abgewendeter Weise ihre Eignung und Tüchtig-
keit in der Werkstatt erwirbt, eine Mannschaft, in der
jeder einzelne Lehrling, Geselle und Meister wird. Nur
dann darf auch jeder einzelne den Stolz besitzen, als
Künstler zugleich Meister zu sein, denn er hat es gelernt,
unter eigener Verantwortung zu arbeiten.

Wer eine solche Mannschaft, die unserm freien
Bürgertum eine starke Rückendeckung geben wird, herbei-
wünscht und fördern will, der lasse seinen Sohn getrost
und mit Stolz Handwerker werden!
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